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bezüglich der Heranbildung der Geiftlichkeit u. j. w., fie gewannen aber an Unabhängigkeit

dom römischen Stuhle durch Erweiterung ihrer Jurisdiction auch über den Regularclerus

und durch ihre neue Miffion im Dienfte des Unterricht3 und der Humanität nach Maßgabe

der Staatlichen Zwecke, die Kaijer Zojef auch hier unbedingt feithielt. Wie anderswo war

Ichon 1782 in Böhmen mit der Aufhebung aller jener Mönch3- und Nonnenklöfter begonnen

worden, die fich nicht der Krankenpflege oder dem Jugendunterricht widmeten. Außer den

zwölf gleich zu Beginn (1781)

I  aufgehobenen Klöftern wırde

| 6i81788die Auflaffung weiterer

jechSundvierzig verfügt und aus

ihrem Bermögen der fogenannte

Neligionsfond gebildet (fchon

1782), dejjen Einkünfte, abge-

jehen von den genau normirten

Zahlungen an die legten Be-

wohner der ehemaligen Con-

vente, zu firchlichen Zwecken,

vor Allem zur Neuerrichtung

und beffern Dotirung von

Pfarreien auf dem Lande ver-

wendet wurden. Daß die mit der

Beräußerung des eingezogenen

geiftlichen Gutes betrauten Per-

jonen öfters nicht mit der

nöthigen Schonung und Kennt-

ni verführen und mehrfach

Sn Bauten von architeftonischem

Soldat der Legion des Erzherzogs Karl von 1800. Werthe und Gegenftände des

Kunfthandwerfes verdorbenund

verjchleudert wurden, ift nicht zu leugnen, war aber zum Theil in den VBerhältniffen umd

in der ganzen Art und Weife, wie jene Zeit iiber jolche Dinge dachte, begründet.

Ehenfo ficher hatte Sojef II. bei feiner Fürjorge für die Prager Univerfität

entjchieden wejentlich praftifche Zwede im Auge. E3 war ein völlig neuer Geift, der mit

der Studienordnung von 1784 in die alte Pflegeftätte des Wiljens feinen Einzug hielt,

der fich fchon äußerlich in dem Gefchäftsgange ausfprach. Nun wırrden in allen Zacultäten

neue Profeffuren errichtet, für alle, außer der Paftoraltheologie, die in Lateinijcher, und der
Böhmen. 23

 

   


